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Wir möchten uns an unserer Schule wohlfühlen. Wenn viele Menschen täglich bei-
sammen sind, müssen sie sich auf bestimmte Regeln für ihr Zusammenleben  
einigen. Durch Wertschätzung aller Personen untereinander entsteht ein positives 
und friedliches Miteinander. An unserer Schule wollen wir  
 
GEMEINSAM. LEBEN. LERNEN. 
 
Zwischenmenschliche Probleme können meist durch offene Gespräche mit den  
Betroffenen selbst gelöst werden. Hierbei kann es hilfreich sein, die/den Klassen-
leiter*in oder die Verbindungslehrkräfte einzuschalten. Nur in Ausnahmefällen – und 
erst nach einem Gespräch mit der Verbindungslehrkraft – wird die Schulleitung mit 
eingebunden.  
Insgesamt sollte man sich immer so verhalten, dass man weder sich  
selbst noch andere gefährdet.

-  Auf dem gesamten Schulgelände ist Schüler*innen die Nutzung  
 von Handys untersagt.

-  Die Nutzung mobiler Endgeräte ist allerdings jederzeit zu unterrichtlichen Zwecken  
 oder nach Absprache mit einer Lehrkraft gestattet.

-  Für die Schüler*innen der gebundenen Klassen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe 
 gelten gesonderte Handyregelungen. 

- Das Schulgrundstück darf während der Hauptunterrichtszeit (1. – 6. Stunde)  
 nicht ohne Abmeldung verlassen werden.

-  Das Rauchen und der Genuss von Rauschmitteln und alkoholischen Getränken  
 ist in der gesamten Schulanlage verboten.

-  Das Mitbringen von Gegenständen, die andere gefährden oder den geordneten  
 Ablauf des Unterrichts oder des Schullebens stören, ist nicht erlaubt. 

-  Jeder ist für seine Wertsachen selbst verantwortlich. Für digitale Endgeräte bietet   
 es sich an, selbst Versicherungen abzuschließen. Es besteht die Möglichkeit, ein        
     Schließfach als zusätzlichen Stauraum zu mieten. Fundsachen liegen in der Aula in    
     den dafür gekennzeichneten Fächern, Wertsachen hinter Glas im Hausmeisterbüro.

-  Wir bitten die Erziehungsberechtigten auf angemessene Kleidung zu achten.  
 Insbesondere T-Shirts mit provokanten Bildern und/oder verunglimpfender  
 Beschriftung und ein insgesamt aufreizendes Outfit werden von Mitschüler*innen   
 und Lehrkräften oft als störend empfunden.  

 Mützen, Capys und Tücher sind im Unterricht grundsätzlich abzunehmen,  
 ausgenommen bei religiösem Hintergrund.

- Alle Beteiligten sind für die Ordnung und Sauberkeit im Schulgelände  
 verantwortlich und bei Beschädigungen gegebenenfalls zu Schadenersatz  
 verpflichtet.

Da wir unseren Teil zum Umweltschutz beitragen wollen, achten wir auf

- Mülltrennung: Es wird in den Unterrichtsräumen getrennt nach Altpapier,  
  Plastik/Verpackungen und Restmüll gesammelt.

- einen sorgsamen Umgang mit Energie und Rohstoffen (z.B. kein unnötiges Licht,  
 sinnvolles Lüften, kein Vergeuden von Wasser, Abschalten des Beamers und der  
 Dokumentenkamera außerhalb des Unterrichts).

- Essen und Trinken ist in den Fachräumen grundsätzlich nicht gestattet.

VERHALTEN VOR UNTERRICHTSBEGINN

- Aus sicherheitstechnischen Gründen betreten alle Schüler*innen das Schul- 
 gebäude durch die Eingänge in Bau A.

- Die Schüler*innen erscheinen pünktlich zum Unterricht.

 
VERHALTEN IM UNTERRICHT

- Um erfolgreich zu arbeiten,  ist eine ordentliche Vorbereitung unerlässlich. Dazu  
 gehören sorgfältig angefertigte Hausaufgaben, das Mitbringen von Büchern,  
 Heften und speziellen Unterrichtsmaterialien.

-  Jede*r Schüler*in ist verpflichtet, ein Hausaufgabenheft zu führen.

-   Bei Abwesenheit vom Unterricht müssen versäumte Unterrichtsinhalte besorgt 
 und nachgearbeitet werden.

- Durch eine ruhige, konzentrierte sowie konstruktive Arbeitsatmosphäre  
 entsteht ein gutes Lernklima.

 
VERHALTEN NACH UNTERRICHTSSCHLUSS

- Am Ende des Unterrichts stellen die Schüler*innen in den Klassenzimmern die  
 Stühle hoch. Jeder hinterlässt ordentlich seinen eigenen Platz.

- Der Ordnungsdienst kümmert sich darum, dass die Klassenzimmer und Fach- 
 räume in einem ordentlichen Zustand verlassen werden: Die Tafel ist gereinigt, die  
 Fenster sind geschlossen, Lichter werden ausgeschaltet sowie die Stromzufuhr  
 zur gesamten technischen Ausstattung abgeschaltet.

- Die Lehrkraft schließt das Klassenzimmer ab.

MITEINANDER LEBEN

HAUSORDNUNG
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VERHALTEN BEI STUNDENWECHSEL

- Müssen Schüler*innen das Klassenzimmer wechseln, so geschieht dies ohne  
 Verzögerung und leise. Ansonsten bleiben sie grundsätzlich im Klassenzimmer   
 bzw. im Fachraum.

- Speisen und Getränke sollen nur morgens vor Schulbeginn und in  
 den Pausen gekauft werden.

VERHALTEN IN DEN PAUSEN

- Die Klassenzimmer und Fachräume werden zu Beginn der Pausen von der  
 Lehrkraft abgeschlossen.

- Die Pause findet für alle Schüler*innen im Freien oder in den beiden  
 Pausenhallen A und C statt.

- Das Werfen von Schneebällen oder anderen Gegenständen ist untersagt. Alle   
 Schüler*innen verhalten sich so, dass sie weder sich selbst noch andere gefährden. 

- Wird die Pause im Haus stattfinden, erfolgt eine Durchsage. Dann halten sich die   
 Schüler*innen in den Pausenhallen A und C, in den Übergängen und Fluren von   
 Bau B und C auf.

- Der Aufenthalt in Bau C im 1. und 2. Stock ist nicht gestattet.

 

VERHALTEN IN DER DIGITALEN WELT

BEFREIUNGEN UND MELDUNGEN 

Was ist auf dem Handy nicht erlaubt?  

- Rufen Schüler*innen allgemein verbotene Seiten (Gewaltverherrlichung, Rassismus,  
 Sex usw.) auf oder nutzen das Handy zum Mobben, kann dieses abgenommen werden; 
 die Rückgabe erfolgt nur an die Eltern. Unter Umständen kann es zu einer Anzeige  
 kommen.

- In der Regel zieht dies weitere Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach sich.

- Es ist weiterhin untersagt, mit dem Handy an der Schule Foto-, Film-  
 oder Tonaufnahmen durchzuführen. 

- In besonderen Fällen kann einzelnen Schüler*innen auch ganz verboten werden,  
 an der Schule ein Handy zu nutzen. 

ENTSCHULDIGUNGEN/ VERSPÄTUNGEN 

-  Bis 8 Uhr über den Schulmanager oder telefonisch melden

BEFREIUNGEN/ BEURLAUBUNGEN 

- Rechtzeitig über den Schulmanager oder telefonisch beantragen

BEFREIUNGEN VOM SPORTUNTERRICHT

-  Auch mit ärztlichem Attest besteht Anwesenheitspflicht.

BEFREIUNGEN WÄHREND DES UNTERRICHTS

1. Der/Die Schüler*in informiert den Fachlehrer der aktuellen oder  
 kommenden Stunde und geht ins Sekretariat. 

2. Im Sekretariat wird die Befreiung in den Schulmanager eingetragen.

3. Der/Die Schüler*in ruft selbstständig im Beisein einer Sekretärin zuhause an  
 und lässt sich abholen. 

4. Die Schüler dürfen aus Versicherungsgründen nicht alleine nach Hause gehen.

iPad-Knigge

Das ist mit dem Tablet erlaubt:

- Grundsätzlich wird das Tablet auf dem Schulgelände nur zum Lernen und 
 Arbeiten genutzt. Spielen ist auf dem Schulgelände untersagt.

- In den Pausen bleibt das Tablet im Klassenzimmer, es sei denn ein  
 Fachraumwechsel ist vorzunehmen. 
- Das Tablet wird immer mit vollem Akku und den neuesten Updates  
 mit in die Schule gebracht.
- Im Unterricht wird das Tablet nur dann verwendet, wenn die Lehrkraft dazu auffordert.  
 Ansonsten liegt es zugeklappt auf dem Tisch. 
- Daten werden nur dann per AirDrop übertragen, wenn die Lehrkraft darum bittet.
- Es werden nur Apps und Internetseiten verwendet, die die Lehrkraft für den  
 Arbeitsauftrag vorgibt. Bei der Arbeit mit digitalen Inhalten (Bildern, Videos etc.)  
 wird auf das Urheberrecht geachtet.
- Es dürfen keine Tonaufnahmen, Fotos oder Videos von Personen, die nichts davon  
 wissen oder nicht damit einverstanden sind, gemacht werden. Unter Umständen  
 kann es zu einer Anzeige kommen.
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Was muss man im Sekretariat melden?

• ansteckende Krankheiten (auch Kopfläuse) 
• Unfälle während der Schulzeit oder auf dem Schulweg  
• Änderungen von Personalien/Adresse/Sorgerecht 
• Beschädigungen/Diebstähle 
• Fehlverhalten, z.B. Mobbing/Gewalt 
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Donnerstag:

1. Stunde: 07.55 – 08.35 Uhr

2. Stunde: 08.35 – 09.15 Uhr

PAUSE

3. Stunde: 09.30 – 10.10 Uhr

4. Stunde: 10.10 – 10.50 Uhr

Klassleiterstunde: 10.50 – 11.20 Uhr

PAUSE

5. Stunde: 11.35 – 12.15 Uhr

6. Stunde: 12.15 – 12.55 Uhr

Montag, Dienstag,  

Mittwoch und Freitag:

1. Stunde: 07.55 – 08.40 Uhr

2. Stunde: 08.40 – 09.25 Uhr

PAUSE

3. Stunde: 09.40 – 10.25 Uhr

4. Stunde: 10.25 – 11.10 Uhr

PAUSE

5. Stunde: 11.25 – 12.10 Uhr

6. Stunde: 12.10 – 12.55 Uhr

UNTERRICHTSZEITEN 
VERBINDLICH FÜR ALLE

E-Mail:info@rscoburg2.de
Telefon: 09561 35750-0 
Fax: 09561 35750-99

ANSCHRIFT & KONTAKTDATEN DER SCHULE: 

Staatliche Realschule Coburg 2

Thüringer Str. 5-7
96450 Coburg

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT: 

Mo - Do: 07:30-13:00 Uhr, 14-15:30 Uhr 
Fr.: 07:30-13:00 Uhr

SCHULPSYCHOLOGIE: 

Unsere zuständige Schulpsychologin ist Frau Susanne Geerds  
an der Staatlichen Realschule Coburg I, Tel.-Nr. 09561 89 40 24.  
Die Telefonsprechstunden sind der Bandansage zu entnehmen.

INFOS ONLINE
Formulare, Anträge und 

Aktuelles gibt es hier:

www.rscoburg2.de/  

formulare-und-downloads


